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Gemeinde Regensberg 

Parkhaus Regensberg, Standortevaluation 

Zusammenfassung 
Der Bedarf nach zusätzlichem Parkraum in Regensberg besteht schon seit den 70er Jah-
ren. Seither wurden diverse private und öffentliche Projekte lanciert und aufgrund ver-
schiedenster Hindernisse wieder verworfen. Mit der vorliegenden Standortevaluation 
hat die Gemeinde nun eine Gesamtschau über die verschiedenen Möglichkeiten auf dem 
Gemeindegebiet erarbeitet.  
 
Mit Hilfe der Standortevaluation wird festgestellt, welche Gebiete sich für einen Ausbau 
eines Parkhauses eignen. Im vorliegenden Dokument werden mögliche Standorte einzeln 
beschrieben und beurteilt. Als Ergebnis der Standortevaluation werden die verschiede-
nen Standorte in die Kategorien «geeignet», «bedingt geeignet» und «nicht geeignet» 
eingeteilt.  
 
Als Grundlage für die weitere Bearbeitung wird für die geeigneten Standorte das weitere 
Vorgehen definiert. Dabei werden die heiklen Punkte mit vorgängigem Koordinationsbe-
darf / Aufwand hervorgehoben. Als Ergänzung werden alternative Massnahmen zur 
Minderung des Parkraumbedarfs in der Gemeinde erläutert.  

Benjamin Müller 

Geschäftsleiter, 

Leiter Planung und Recht 
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1 Einführung 

1.1 Ausgangslage 

Die Gemeinde Regensberg mit der mittelalterlichen Burg und dem malerischem Städt-
chen gehört zu einem beliebten Ausflugsort im Zürcher Unterland. Aufgrund der Bebau-
ungsstruktur, dem begrenzten Platz und den geänderten Bedürfnissen sind Parkplätze 
für den Autoverkehr in Regensberg Mangelware. Dieser Missstand betrifft sowohl die 
Anwohner/Beschäftigte sowie auch die Besucher. Die bestehende Parkplatzsituation in 
Regensberg erfüllt in keiner Art und Weise den heutigen Bedarf und erfordert eine 
nachhaltige Verbesserung. 
 
Werktags herrscht für Anwohner, Beschäftigte und am Wochenende zusätzlich für Besu-
cher/Touristen ein enormer Mangel an Parkplätzen. Das heutige öffentliche Parkplatzan-
gebot besteht aus kleineren Tiefgaragen und ungedeckte Parkmöglichkeiten in der Nähe 
des Städtchens sowie der weit entfernten weissen Zone Loohhof und Staldernstrasse.  
 
Die ca. 40 PP der weissen Zonen werden bereits von Mitarbeitern der Stiftung Regens-
berg und grösseren Gruppen von Gästen des Restaurants/Hotels Krone genutzt. Der 
oberflächliche Parkplatz Pünt wurde vor ca. 16 Jahren bis zu der Überbauung des Areals 
als Provisorium bewilligt. Das gesamthafte öffentliche Angebot der Gemeinde an zu 
vermietenden Parkplätze ist mit einer Warteliste von rund 23 Personen bereits überbe-
ansprucht, Tendenz steigend.  
 
An Wochenenden wird bei grösseren Anlässen im Städtli (ca. 10 x im Jahr) regelmässig 
die Boppelserstrasse dorfauswärts in Richtung Boppelsen nur noch im Einbahnverkehr 
geführt, damit die Hälfte der Fahrbahn als weiterer Parkraum genutzt werden kann. Die 
Situation erfordert ein aktives Handeln der öffentlichen Hand. 
 

1.2 Bedarfsnachweis 

Der Bedarfsnachweis soll grob aufzeigen, welches Defizit das Städtchen Regensberg be-
züglich Autoabstellplätzen aufweist. Anzumerken ist, dass sich der Bedarfsnachweis auf 
das Städtchen und die Neubaugebiete in unmittelbarer Nähe bezieht. Die diversen Höfe 
sowie die Liegenschaften in der Hirsmühle wurden systematisch vom Bedarfsnachweis 
ausgenommen. 

Bewohner 

Annahme 
Die Gemeinde Regensberg verfügt insgesamt über 469 Einwohner (Stand 2016). Gemäss 
Bevölkerungsstatistik (maps.zh.ch, Januar 2018) wohnen davon rund 360 im Städtchen 
und Umgebung. Im ganzen Gemeindegebiet verteilen sich die Bewohner auf 230 Privat-
haushalte/Wohneinheiten. Es wird angenommen, dass rund 50 Wohneinheiten in Höfen 
und in der Hirsmühle situiert sind. Damit sind für den Bedarf an Autoabstellplätzen die 
180 Wohneinheiten relevant. 
 



Gemeinde Regensberg, Parkhaus Regensberg, Erläuterungsbericht 
 

5/40 

Gemäss rechtsgültiger Bau- und Zonenordnung ist je 80 m2 Wohnfläche, mindestens 
aber pro Wohnung, ein Abstellplatz bereitzustellen. Da die meisten Wohnungen wohl 
grösser als 80 m2 sind und demnach im Schnitt mehr als ein Abstellplatz pro Wohnein-
heit benötigt wird, wird konservativ im Schnitt ein Faktor von 1.5 pro Wohneinheit an-
genommen. Würde man hier je Wohneinheit die Rundungsregel gemäss der entspre-
chenden VSS-Norm anwenden, müsste ein weit höherer Faktor angenommen werden.  

Ergebnis 
Bei 180 Wohneinheiten ergibt dies ein Bedarf von 270 Parkplätze für Bewohner des 
Städtchens und deren unmittelbare Umgebung.  

Beschäftigte 

Annahme 
In Regensberg arbeiten gemäss Statistik in 38 Betriebe 223 Personen (Betriebszählung 
2015). Auf das Städtchen fokussiert sind dies rund 198 Beschäftigte. Ein grosser Teil der 
Beschäftigen arbeiten in den beiden Stiftungen, wo im Schichtbetrieb gearbeitet wird 
und somit Parkplätze teilweise mehrfach belegt werden können. Des Weiteren ist davon 
auszugehen, dass auch Bewohner von Regensberg in Regensberg arbeiten und keinen 
zusätzlichen Abstellplatz benötigen. Die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr ist 
befriedigend, aber für Zupendler eher umständlich. Nach Norm wird je 100m2 für Dienst-
leistungsbetriebe oder für ein Kindergarten oder ein Primarschulhaus pro Klassenzimmer 
ein Parkfeld für das Personal gefordert.  
 
In Anbetracht dieser Umstände wird für Regensberg ein Bedarf von 0.4 Parkplätze pro 
Beschäftigter angenommen.  

Ergebnis 
Bei 198 Beschäftigte ergibt dies ein Bedarf von 79 Parkplätze für Beschäftigte im Städt-
chen und deren unmittelbare Umgebung.  

Besucher 

Annahme 
Die VSS-Norm (640 281) sieht für Besucher der Anwohner zusätzlich Parkplätze vor (10% 
der Pflichtparkplätze für Bewohner). Für die 28 Hotelbetten sind gemäss VSS Norm 0.5 
PP/Bett vorzusehen. Die rund 80 Sitzplätze in den beiden Restaurants sind ebenfalls mit 
0.2 PP/Sitzplatz zu berücksichtigen. Zudem sind für Primarschule und Kindergarten sowie 
die Stiftungen etc. Abstellplätze für Besucher notwendig. Dies sind rund 5 Parkfelder.  
 
Werktags sind für Handwerker (Baumeister, Gärtner, Sanitär etc.) von Baustellen oder 
für übliche Unterhaltsarbeiten Parkplätze nötig, die nicht in der Ober- oder Unterburg 
parkieren können/dürfen. Diese Fahrzeuge müssen aufgrund der engen Verhältnisse im 
Städtchen ebenfalls in die Betrachtung einbezogen werden. Aktuell beträgt diese Nach-
frage aufgrund von zwei parallel laufenden Baustellen werktags und durch den Tag im 
Schnitt 10 Parkfelder.  
 
Weiter sind die Tagestouristen zu berücksichtigen, welche am Wochenende das Städt-
chen und/oder die Lägern sichtigen wollen. Der Parkraumbedarf hierfür ist unbestritten 
und kann an sonnigen Tagen auch durch ein zusätzliches Parkhaus nicht vollends gedeckt 
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werden. Sicherlich kann ein Teil des Bedarfs mit Verbundeffekten (z.B. Parkplätze von 
Handwerkern oder Beschäftigten, die nur werktags benötigt werden) gedeckt werden. 
Trotzdem muss zur Lösung des Parkplatzproblems in Regensberg ein Bedarf von 10 zu-
sätzlichen Parkfeldern für Tagestouristen angenommen werden.  

Ergebnis 
Für die 225 Parkplätze der Bewohner sind zusätzlich 23 Besucherparkplätze nötig. Eben-
falls besteht der Bedarf von 29 Parkplätze für Hotel und Restaurants. Damit resultier ein 
Bedarf von insgesamt 77 Parkfeldern für Besucher.  

Fazit Bedarfsnachweis 
Heute sind in Regensberg (ohne Hirsmühle) empirisch ermittelt 316 Parkplätze vorhan-
den. Davon sind 51 öffentlich und 265 Parkplätze spezifisch für Bewohner, Besucher und 
Beschäftigte zugeordnet in privater Hand. Der Bedarfsnachweis zeigt auf, dass insgesamt 
rund 426 Parkplätze nötig wären. Es ist also davon auszugehen, dass ein Bedarf von zu-
sätzlich rund 110 Parkplätze für Bewohner, Beschäftigte und Besucher besteht.  
 
Zudem sind für eine gewünschte bauliche Entwicklung im Städtchen zusätzliche Park-
plätze notwendig, damit die historische Bausubstand und das Ortsbild weiterhin optimal 
und langfristig erhalten werden kann.  

1.3 Auftrag Standortevaluation 

Das Bedürfniss für zusätzlichen Parkraum in Regensberg ist offensichtlich und seit rund 
30 Jahren akut. Damit sich die Gemeinde weiterentwickeln kann und für Bewohner, Be-
schäftigte sowie auch Besucher/Touristen weiterhin attraktiv bleibt, ist ein entsprechen-
des Angebot der öffentlichen Hand bereitzustellen oder zumindest der Bau von zusätzli-
chem Parkraum proaktiv zu planen. 
 
Mit der Standortevalutation soll ein geeigneter Standort mit einem Potential von rund 
mind. 50 neuen Autoabstellplätzen (davon mind. vier für Elektrofahrzeuge) gefunden 
werden. Vorstellbar ist auch eine Kombination aus mehreren Standorten. Hierfür sollen 
die Möglichkeiten in der Gemeinde lokalisiert, untersucht und die Vor- und Nachteile 
abewägt werden. In Ergänzung wurden durch einen Aufruf an die Bevölkerung mittels 
Mitteilungsblatt zusätzliche Standorte eruiert und in die Evaluation aufgenommen. Auf 
dieser Basis wird dargelegt, welche Rahmenbedingungen gelten und welche Folgepla-
nungen und welcher Kordinationsbedarf für eine mögliche Realisation nötig sein werden. 
Dadurch resultiert die Machbarkeit eines Standortes bzw. eine Empfehlung zur Weiter-
bearbeitung. 

1.4 Ziel 

Ziel der vorliegenden Standortevaluation ist es, Standorte zu nennen, welche für einen 
möglichen Bau oder Ausbau eines Parkhauses oder Parkplatzes geeignet und für die Ge-
meinde realisierbar sind.  
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2 Standortevaluation 

2.1 Kriterien 

Bei jedem potentiellen Standort werden folgende Fragestellungen untersucht und ent-
sprechende Abklärungen getätigt: 

‒ Liegt der Standort innerhalb der Bauzone (oder in der Landwirtschaft- oder Freihalte-
zone)? 

‒ Sind Schutzzonen vom Standort betroffen(z.B. Grundwasser, Wald etc.)? 
‒ Bestehen Schwierigkeiten aufgrund der Eigentümerverhältnisse? 
‒ Wie wird das Strassennetz, insbesondre innerhalb des Städtchens durch die Zu- und 

Wegfahrt des zusätzlichen Verkehrs belastet (u.a. Lärm, Luftverschmutzung, Ver-
kehrssicherheit)? 

‒ Welche Folgeplanungen und Kosten werden ausgelöst? 
‒ Wie ist die Distanz zum historischen Städtchen und zu den Wohnhäusern (differen-

ziert nach Besucher, Bewohner und Beschäftigte betrachtet)? 
‒ Ist eine gute Einordnung in die Umgebung möglich (Schutzverordnung, Ortsbildschutz, 

Denkmalschutz)? 
‒ Ist ein allfälliges Projekt ökonomisch realisierbar? 

2.2 Grundlagen 

Aufgrund der historischen Bedeutung und der landschaftlich exponierten Lage auf einem 
Felssporn der Lägern wird das Städtchens von diversen Schutzanforderungen überlagert. 
Jeder potentielle Standort in angemessener Nähe ist in irgendeiner Form von den fol-
genden Grundlagen betroffen. Dementsprechend müssen die verschiedenen Anforde-
rungen im Sinne einer Interessensabwägung aufeinander abgestimmt und Prioritäten 
gesetzt werden. 

ISOS 
Regensberg ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz als Orts-
bild von nationaler Bedeutung enthalten. Die Ober- und Unterburg sind dabei als Gebiet 
im höchsten «Erhaltungsziel A» eingestuft. Hier ist der Erhalt der Substanz das Ziel. Die 
Umgebungszonen südlich und nördlich des Städtchens sind ebenfalls im «Erhaltungsziel 
a» eingestuft. Hier wird der Erhalt der Beschaffenheit als Kulturland oder Freifläche an-
gestrebt. Die Umgebung westlich des Städtchens ist im «Erhaltungsziel b». Hier ist die 
Erhaltung der wesentlichen Eigenschaften für die Beziehung zum Ort massgebend. 
 
Das ISOS ist bei einem allfälligen Bauprojekt miteinzubeziehen und zu beachten.  

Landschaftsschutz 
Der Rebberg Regensberg ist im Landschaftsschutzobjekt eingetragen. Ziel ist die weit-
möglichste Bewahrung der kulturlandschaftlich charakteristischen Kleinräumigkeit der 
Rebberglandschaft mit ihrer biologischen Bedeutung. 

Schutzverordnung 
Das Städtchen Regensberg und seine Umgebung sind unter Schutz gestellt. Die gesamte 
Bauzone der Gemeinde liegt im Perimeter der Schutzverordnung Regensberg. Das Städt-
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chen (Unter- und Oberburg) selbst befinden sich im Perimeter des inventarisierten Orts-
bildes von kantonaler Bedeutung sowie in einer archäologischen Zone. Hier sind Bauten 
nur mit einer Bewilligung der Baudirektion zulässig. Bauten sind nicht zulässig, wenn eine 
nachteilige Beeinflussung des Orts-, Strassen- oder Landschaftsbildes oder eines im Inte-
resse des Natur- und Heimatschutzes liegendes Objekt zu befürchten ist. 
 
In der Zone II sind alle baulichen Massnahmen, die in Erscheinung treten, verboten. Le-
diglich Bauten und Einrichtungen für eine landwirtschaftliche Nutzung werden bewilligt, 
sofern sie sich gut in die Landschaft einfügen. 
 

 

 
Zonenplan zur Verordnung zum Schutze des Orts- und Landschaftsbildes von Regensberg vom 17.10.1946 

Regionaler Richtplan 
Die «Planungsgruppe Zürcher Unterland» (PZU) fördert mittels der Richtplanung die ge-
ordnete räumliche Entwicklung im Züricher Unterland. Im Regionalen Richtplan ist der 
Parkplatz Schneggi mit dem Zweck zur Erschliessung von Regensberg als regionale Par-
kierungsanlage eingetragen. Wird an einem neuen Standort eine weitere Parkierungsan-
lage von regionaler Bedeutung gebaut, muss als planungsrechtliche Grundlage ein zwei-
ter Eintrag im regionalen Richtplan beantragt werden.  

2.3 Vorgehen 

In einem ersten Schritt wurden alle bekannten Möglichkeiten für neue Parkplatzstandor-
te gesammelt und kartografisch festgehalten. Diese Standorte wurden bei einer Bege-
hung begutachtet und das Potential erstmals abgeschätzt. In einem weiteren Schritt 
wurden die Fakten (Zonenordnung, Schutzzonen, Immissionen, Eigentumsverhältnisse 
etc.) zum jeweiligen Standort abgeklärt. Anhand den gewonnen Erkenntnisse konnten 
die Vor- und Nachteile und die verbleibenden nötigen Abklärungen/Koordinationsbedarf 
sowie das weitere Vorgehen definiert werden. 
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2.4 Standortübersicht 

Folgende Standorte wurden bei der Standortevaluation untersucht: 

 
Luftbild mit möglicher Standorte, www.maps.zh.ch 

1. Turnplatz Primarschule 4. KanonenhüsliF 7. Parkplatz Schneggi 10. Pünt 
2. Fussballplatz Stiftung 5. Loohof/Hüngeler 8. Garten Dubs 11. Kinderspielplatz 
3. Wiese vor Hirzelheim 6. Alte Landstr./Haldenweg 9. Kellergewölbe 12. Erweiterung Tiefgarage 

 
 

  

http://www.maps.zh.ch/
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2.5 Standortbewertung 

Turnplatz Primarschule 

Beschrieb 
Der Standort befindet sich am Ende der Strasse Im Chratz auf dem Areal des Primar-
schulhauses. Auf dem Dach der Turnhalle (jetzt ein Aussensportplatz) könnte ein Park-
haus mir rund 28 Parkplätze erstellt werden. Der Sportplatz wird auf das Dach des Park-
hauses verlagert. Die Zufahrt würde über den Flurweg in der Freihaltezone via  PP-
Schneggi oder über die Strasse Im Chratz erfolgen. Beide Zufahrtswege sind heute nicht 
dafür geeignet. 
 

  
Schulgebäude neben offenem Sportplatz Sportplatz auf bestehender Turnhalle 

 
Luftbild mit möglicher Lage sowie Zufahrt (rot) 
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Steckbrief/Fakten 

‒ Standort liegt in der Bauzone 
‒ Waldabstandslinie verläuft entlang des bestehenden Gebäudes 
‒ Im Eigentum der Primarschulgemeinde Regensberg 
‒ Für Besucher, Bewohner sowie Beschäftigte geeignet 

Vor- und Nachteile 
 
Vorteile Nachteile 

‒ Standort in Bauzone 
‒ Gehdistanz zum Städtchen 
‒ Lage am Siedlungsrand 
‒ In öffentlichem Eigentum 
‒ Ausserhalb Waldabstandslinie 

‒ Zufahrt über Im Chratz nicht geeignet (zu schmal 
und Immissionen für Anwohner). 

‒ Alternative Zufahrt über Flurweg in Freihaltezone 
ab PP-Schneggi muss ausgebaut werden. 

‒ Belastung der Anwohner durch zusätzlichen Verkehr 
‒ Lage auf dem Schulareal ungeeignet (Verkehrssi-

cherheit) 

Folgeplanung / Abklärungsbedarf 

‒ Gespräche mit der Schulgemeinde 
‒ Es ist ein Vorprojekt/Studie des Zufahrtsweges «Im Chratz» oder «Feldweg» mit dem 

Begegnungsfall PW/PW zu erstellen. 
‒ Zufahrtsweg über Freihaltezone müsste im Rahmen einer Teilrevision der Nutzungs-

planung eingezont werden. 
‒ Die Statik der Turnhalle ist zu überprüfen, ob darauf ein Parkhaus errichtet werden 

kann. 

Fazit 
Ein Ausbau des Standorts zu einem Parkhaus wäre grundsätzlich möglich (statisch frag-
lich, aber wohl möglich). Die Lage zum Städtchen ist positiv zu werten. Die mangelhafte 
Erschliessung bzw. die Kosten für eine Einzonung und einen Ausbau des Feldweges sowie 
die Lage auf dem Schulhausareal sind nicht wünschenswert. 
 
Der Standort Turnplatz Primarschulhaus ist nicht geeignet. 
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Fussballplatz Stiftung 

Beschrieb 
Der Standort befindet sich am Ende der Strasse Im Chratz. Das Parkhaus könnte entwe-
der unter dem jetzigen Niveau des Fussballfeldes oder darauf erstellt werden. Der Fuss-
ballplatz würde in beiden Fällen auf dem Parkhaus wieder erstellt werden. Die Zufahrt 
würde über den Flurweg in der Freihaltezone via PP-Schneggi oder über den Zufahrtsweg 
Im Chratz erfolgen. Beide Zufahrtswege sind heute nicht dafür geeignet. 
 

  
Fussballplatz der Stiftung Regensberg Fussballplatz unter dem Städtchen 

 
Luftbild mit möglicher Lage (rot) sowie Zufahrt (roter Pfeil) 
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Steckbrief/Fakten 

‒ Standort liegt in der Freihaltezone 
‒ Standort liegt im Waldabstand 
‒ Im Eigentum der Stiftung Schloss Regensberg 
‒ Für Besucher, Bewohner sowie Beschäftigte geeignet 

Vor- und Nachteile 
 
Vorteile Nachteile 

‒ Lage zum Städtchen, es besteht bereits ein Gehweg 
direkt zum Städtchen. 

‒ Lage am Siedlungsrand 
‒ Gute Einordnung ohne Beeinträchtigung der Umge-

bung. 
‒ Nur ein Eigentümer betroffen. 

‒ Zufahrt über Im Chratz nicht geeignet (zu schmal 
und Immissionen für Anwohner). 

‒ Alternative Zufahrt über Flurweg in Freihaltezone 
ab PP-Schneggi muss ausgebaut werden. 

‒ Belastung der Anwohner durch zusätzlichen Ver-
kehr. 

‒ Waldabstand südlich kann nur mit einem unterirdi-
schen Parkhaus eingehalten werden. 

‒ Altlasten möglich (Aufschüttung) 
‒ Eigentum privater Stiftung. 

Folgeplanung / Abklärungsbedarf 

‒ Gespräche mit der Stiftung Regensberg 
‒ Es ist ein Vorprojekt/Studie des Zufahrtsweges «Im Chratz» oder «Feldweg» mit dem 

Begegnungsfall PW/PW zu erstellen. 
‒ Der Standort sowie der Zufahrtsweg über die Freihaltezone müssten im Rahmen einer 

Teilrevision eingezont werden. 
‒ Das Gebiet wurde aufgeschüttet, daher ist mit Altlasten zu rechnen. Entsprechende 

Untersuchungen sind nötig. 
‒ Geologisches Gutachten wird aufgrund von Verdacht auf Altlasten sowie Fels benö-

tigt. 

Fazit 
Ein Ausbau des Standorts zu einem Parkhaus wäre grundsätzlich möglich. Die Lage zum 
Städtchen mit dem direkten Gehweg ist sehr gut. Aufgrund des Waldabstandes kommt 
nur ein unterirdisches Parkhaus in Frage. Dies verursacht hohe Kosten, die Umgebung 
wird dafür nicht beeinträchtigt. Die mangelhaft Erschliessung, die Lage in der Freihalte-
zone und die möglichen Altlasten benötigen jedoch zusätzlichen Aufwand.  
 
Der Standort Fussballplatz Stiftung ist nicht geeignet. 
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Wiese vor Hirzelheim 

Beschrieb 
Der Standort befindet sich auf der Wiese südlich vor dem Hirzelheim, welches sich an der 
Unterburg befindet. Aufgrund der stark abfallenden Topografie könnte die Tiefgarage ins 
Gelände platziert werden. Die Zufahrt erfolgt über die Hauptverkehrsstrasse (Diels-
dorferstrasse) und der Alte Landstrasse. Der Standort befindet sich in unmittelbarer Nä-
he zum Städtchen. Im Idealfall könnte ein Personenlift direkt zur Unterburg erstellt wer-
den. Die Fläche bietet zudem Platz für den nötigen Bedarf. 
 

  
Sicht von Alte Landstrasse Unterburg mit südlichem Hang 

 
Luftbild mit möglicher Lage sowie Zufahrt (rot) 
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Steckbrief/Fakten 

‒ Standort liegt in der Freihaltezone 
‒ Im Eigentum der Stiftung Hirzelheim Regensberg 
‒ Für Besucher, Bewohner sowie Beschäftigte geeignet 

Vor- und Nachteile 
 
Vorteile Nachteile 

‒ Erschliessung fast direkt ab der Hauptstrasse 
‒ Gute Einordnung in die Umgebung möglich 
‒ Sehr nahe am Städtchen gelegen 
‒ Lage am Siedlungsrand 

‒ Lage in der Freihaltezone 
‒ Fels im Untergrund könnte den Bau massiv er-

schweren 
‒ Der nördliche Garten ist inventarisiert 
‒ Bei guter Einordnung nicht ökonomisch 
‒ Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist absehbar 

(Terrassierung des Geländes) 

Folgeplanung / Abklärungsbedarf 

‒ Das Grundstück müsste im Rahmen einer Teilrevision eingezont werden. 
‒ Es ist ein geologisches Gutachten einzuholen, da im Erdreich mit Fels zu rechnen ist. 

Fazit 
Ein Ausbau des Standorts zu einem Parkhaus ist möglich und aus diversen Gründen sinn-
voll. Die Lage zum Städtchen ist sehr gut und die Erschliessung fast direkt ab der Kan-
tonsstrasse ein grosser Vorteil. Die Einzonung sowie ein möglicher Fels im Untergrund 
erschweren jedoch die Realisierung erheblich. Bei felsigem Untergrund können sich die 
Baukosten um den Faktor 4 erhöhen und der Standort wäre ökonomisch nicht realisier-
bar. Bei einer Realisierung werden die Baukosten aufgrund des Felsens sowie die mög-
lichst gute Einordnung von zentraler Bedeutung sein. Aus diesem Grund müsste das 
Parkhaus komplett in das Erdreich verschwinden, dies belastet die Ökonomie. 
 
Der Standort Wiese vor Hirzelheim ist bedingt geeignet. 
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Kanonenhüsli 

Beschrieb 
Der Standort befindet sich östlich des Städtchens ausserhalb der Oberburg. Der Platz an 
diesem Standort ist beschränkt und es sind höchstens nur oberirdische Parkplätze vor-
stellbar. Die engen Platzverhältnisse und das steil abfallende Gelände erschwert jedoch 
eine Realisierung. Die Erschliessung ist nur mitten durch das Städtchen über die Ober-
burg möglich. Die in Frage kommende Fläche befindet sich mehrheitlich in der Freihalte-
zone und teilweise in der Kernzone. Ebenfalls ist eine Waldabstandslinie in diesem Be-
reich vorhanden. 
 

  
Umgebung und Weg zum Kanonenhüsli Nordöstliche Gebäudefassade Kat.-Nr. 993 

 
Luftbild mit möglicher Lage sowie Zufahrt (rot) 
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Steckbrief/Fakten 

‒ Standort liegt mehrheitlich in der Freihaltezone und teilweise in der Kernzone 
‒ Standort im Waldabstand 
‒ Verschiedene Eigentümer (Private und Gemeinde) 
‒ Nur für Bewohner der Oberburg geeignet 

Vor- und Nachteile 
 
Vorteile Nachteile 

‒ Teilweise Gemeindeeigentum 
‒ PP für Anwohner der Oberburg geeignet 
‒ Einfache Realisierbarkeit 

‒ Zufahrt nur durch die ganze Ober- und Unterburg 
möglich 

‒ Hohe Belastung der Anwohner 
‒ Beeinträchtigt das Ortsbild und womöglich auch den 

Denkmalschutz 
‒ Verschiedene Grundeigentümer 
‒ Nur für Bewohner geeignet 
‒ Standort im Waldabstand 
‒ Aufgrund enger Platzverhältnisse nur oberflächliche 

Parkplätze möglich 

Folgeplanung / Abklärungsbedarf 

‒ Der Standort müsste im Rahmen einer Teilrevision eingezont werden. 
‒ Es sind Abklärungen bezüglich Ortsbildschutz und Denkmalpflege zu tätigen. 

Fazit 
Die Möglichkeiten des Standorts für Parkplätze für Anwohner müsste weiter abgeklärt 
werden. Die Lage zum Städtchen ist positiv, jedoch wird das Städtchen durch den Mehr-
verkehr belastet. Es sind eine starke Beeinträchtigung des Ortsbildes absehbar und der 
direkte oder indirekte Einfluss auf den Denkmalschutz schwierig abzuschätzen. Das PP-
Problem wird durch diesen Standort alleine nicht gelöst und kann demnach nur als Er-
gänzung angesehen werden.  
 
Der Standort ist bedingt geeignet, dies jedoch nur für Parkplätze für Anwohner. 
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Loohof/Hüngeler 

Beschrieb 
Die beiden Standorte befinden sich südlich des Städtchens in der Landwirtschaftszone. 
Entlang der Riedstegstrasse sind bereits Parkplätze (weisse Zone) angeordnet, die von 
Beschäftigten der Stiftung sowie sporadisch von Handwerkern und Gästen benutzt wer-
den. Bei den grosszügigen Flächen können ober- oder unterirdische Parkplätze erstellt 
werden. Die Erschliessung wäre gut über das übergeordnete Strassennetz der Diels-
dorferstrasse möglich.  
 

  
Flächen der möglichen Standorte Landwirtschaftsland entlang Loohofstrassse 

 
Luftbild mit möglicher Lage sowie Zufahrt (rot) 

5a 

5b 
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Steckbrief/Fakten 

‒ Standort liegt in der Landwirtschaftszone 
‒ Es sind Fruchtfolgeflächen betroffen, LW-Nutzung muss wiederhergestellt werden 
‒ Der nördliche Standort (5a) liegt in einer Grundwasserschutzzone 
‒ Im Eigentum von privaten Personen 
‒ Für Besucher, Beschäftigte (z.B. Stiftung) und Langzeitgäste (Hotel) geeignet 

Vor- und Nachteile 
 
Vorteile Nachteile 

‒ Keine Belastung des untergeordneten Verkehrsnet-
zes 

‒ Genügend Platz 
‒ Einfache bauliche Realisierbarkeit 
‒ Kostengünstiges Land 

‒ Grössere Gehdistanz zum Städtchen mit grossem 
Höhenunterschied 

‒ Für Bewohner und Tagestouristen ungeeignet 
‒ Nicht in Bauzone 
‒ Hohe statische Anforderung um die LW-Nutzung 

wiederherzustellen 
‒ Lage im Gewässerschutz/Grundwasserschutzzone 

(nur 5a) 

Folgeplanung / Abklärungsbedarf 

‒ Standort müsste im Rahmen einer Teilrevision eingezont werden 
‒ Kompensation Fruchtfolgeflächen oder Wiederherstellung Landwirtschaftsnutzung 
‒ Gespräche mit privaten Eigentümer 

Fazit 
Ein Ausbau des Standorts zu einem Parkhaus wäre grundsätzlich möglich. Aufgrund der 
Einordnung in die Landschaft (vgl. Schutzverordnung Regensberg) müsste das Parkhaus 
sinnvollerweise unterirdisch erstellt und anschliessend die landwirtschaftliche Nutzung 
wiederhergestellt werden. Die entfernte Lage zum Städtchen und in der Landwirtschafts-
zone sowie die Wiederherstellung der Landwirtschaftsnutzung bzw. unterirdische An-
ordnung sprechen nicht für den Standort.  
 
Der Standort Loohof/Hüngelers ist nicht geeignet. 
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Alte Landstrasse/Haldenweg 

Beschrieb 
Der Standort befindet sich auf der Parzelle Kat.-Nr. 149 zwischen dem Haldenweg und 
Alte Landstrasse. Das Grundstück liegt in der Freihaltezone direkt am Siedlungsrand und 
war bis ca. 1965 in der Bauzone. Das Gelände ist stark abfallend, somit könnte eine Tief-
garage in das Gelände erstellt werden. Die Erschliessung ist beidseits direkt ab der Diels-
dorferstrasse möglich. Mit Hilfe eines Personenaufzuges/Aufganges zur Alten Landstras-
se könnte die Distanz zum Städtchen gering gehalten werden. 
 

  
Blick von Alte Landstrasse, Richtung Osten Hangsituation aus südlicher Sicht 

 
Luftbild mit möglicher Lage sowie Zufahrt (rot) 
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Steckbrief/Fakten 

‒ Standort liegt in der Freihaltezone 
‒ Im Eigentum einer privaten Person 
‒ Für Besucher, Bewohner sowie Beschäftigte geeignet 

Vor- und Nachteile 
 
Vorteile Nachteile 

‒ Erschliessung direkt ab Hauptstrasse möglich 
‒ Genügend Platz 
‒ Distanz zum Städtchen 
‒ Gute Einordnung in die Umgebung möglich 
‒ Für Besucher, Bewohner und Beschäftigte geeignet 
‒ Nur ein privater Grundeigentümer 

‒ Lage in der Freihaltezone 
‒ Wahrscheinlich erschwerter Untergrund durch Fels 
‒ In privatem Eigentum 
‒ Bei guter Einordnung nicht ökonomisch 
‒ Für gute Einordnung Terrassierung des Gelände 

nötig 

Folgeplanung / Abklärungsbedarf 

‒ Standort müsste im Rahmen einer Teilrevision eingezont werden. 
‒ Es ist ein geologisches Gutachten einzuholen da im Erdreich mit Fels zu rechnen ist.  
‒ Gespräche mit privaten Eigentümer. 

Fazit 
Ein Ausbau des Standorts zu einem Parkhaus wäre grundsätzlich möglich. Die Lage zum 
Städtchen ist als sehr positiv zu werten. Ebenfalls ist die Erschliessung über die Haupt-
strasse ideal. Die Einzonung sowie ein möglicher Fels im Untergrund erschweren jedoch 
die Realisierung erheblich. Bei felsigem Untergrund können sich die Baukosten um den 
Faktor 4 erhöhen und der Standort wäre ökonomisch nicht realisierbar. Für die Mach-
barkeit werden die Baukosten aufgrund des Felsens sowie die möglichst gute Einordnung 
von zentraler Bedeutung sein. Aus diesem Grund müsste das Parkhaus komplett in das 
Erdreich verschwinden, dies belastet die Ökonomie zusätzlich. 
 
Der Standort Alte Landstrasse/Haldenweg ist bedingt geeignet. 
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Parkplatz Schneggi 

Beschrieb 
Der Standort befindet sich am nordwestlichen Rand des Städtchens an der Wehnta-
lerstrasse. Es handelt sich um die grösste bereits bestehende Parkierungsanlage in Re-
gensberg. Die Möglichkeit besteht, den Standort auszubauen, indem ein Parkhaus auf 
den jetzigen Parkplatz gestellt wird. Es wurde bereits eine Machbarkeitsstudie erstellt. 
Die Zufahrt erfolgt über die Wehntalerstrasse und belastet das Strassennetz somit nicht 
zusätzlich. Die bestehende öffentliche Entsorgungsstelle und das Werkgebäude der Ge-
meinde sind geeignet in das Projekt miteinzubeziehen. 
 

  
PP-Situation mit Gemeindewerk (links) Anfang/Einfahrt zum best. Parkplatz Schneggi 

 
Luftbild mit möglicher Lage sowie Zufahrt (rot) 



Gemeinde Regensberg, Parkhaus Regensberg, Erläuterungsbericht 
 

23/40 

Steckbrief/Fakten 

‒ Bestehende Parkierungsanlage 
‒ Bestehender Parkplatz unterschreitet Waldabstandslinie  
‒ Im Eigentum der Gemeinde 
‒ Für Besucher, Beschäftigte und Bewohner geeignet 

Vor- und Nachteile 
 
Vorteile Nachteile 

‒ Bestehender Standort (ist bereits im regionalen 
Richtplan eingetragen) 

‒ Keine Belastung des untergeordneten Verkehrsnet-
zes 

‒ Distanz zum Städtchen 
‒ Die heutige Bauordnung lässt ein solches Projekt zu 
‒ Für Besucher, Beschäftigte und Bewohner geeignet 
‒ Gute Einordnung in die Umgebung möglich 
‒ Baulich oberirdisch möglich, dadurch ergibt sich ein 

gutes Kosten/Nutzen Verhältnis 

‒ Lage in Waldabstandslinie 
‒ Erhöhte Anforderungen an die Einordnung in das 

Ortsbild 
‒ Integration der Entsorgungsstelle und des Werkge-

bäudes 

Folgeplanung / Abklärungsbedarf 

‒ Zugänglichkeit/Bewirtschaftung des angrenzenden Waldes oder Ersatzrodung des 
Waldes. 

‒ Falls eine Ersatzrodung umgesetzt werden soll, ist parallel eine Anpassung der Wald-
abstandslinie nötig (Teilrevision Nutzungsplanung). 

‒ Koordination bettreffend Ein- und Ausfahrt Magazin und Entsorgungsstelle 

Fazit 
Ein Ausbau des Standorts zu einem Parkhaus ist naheliegend und möglich. Die Lage zum 
Städtchen sowie die Erschliessung haben sich bewährt und sind ideal. Ein oberirdisches 
Parkhaus ohne wesentliche Abgrabungen und/oder Felsabbruche wäre verhältnismässig 
kostengünstig realisierbar. Hingegen sind der Umgang mit dem direkt angrenzenden 
Wald sowie die optimale Einordnung zu klären. 
 
Der Standort Parkplatz Schneggi ist geeignet. 
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Garten Dubs 

Beschrieb 
Der Standort befindet sich innerhalb des Städtchens an der Unterburg zum Einlenker Im 
Chratz. Auf dem Grundstück Kat.-Nr. 834 könnte Aufgrund der Topografie eine Tiefgara-
ge unter der Freifläche erstellt werden. Im Jahr 2000 wurde eine entsprechende Mach-
barkeitsstudie durchgeführt. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Gemeinde. 
Die Zufahrt erfolgt über die Unterburg oder (aufgrund der Eigentumsverhältnisse der 
Parzelle Kat.-Nr. 33) über die Zufahrtstrasse Im Chratz.  
 

  
Situation Zufahrt Im Chratz Situation Zufahrt Unterburg mit historischem Brunnen 

 
Luftbild mit möglicher Lage sowie Zufahrt (rot) 
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Steckbrief/Fakten 

‒ Standort liegt in der Bauzone 
‒ Ortsbildschutz und Denkmalpflege betroffen 
‒ Im Eigentum der Gemeinde, evtl. Privater bezüglich Erschliessung involviert 
‒ Für Besucher, Bewohner sowie Beschäftigte geeignet 
‒ Historische Stadtmauer auf dem Grundstück 

Vor- und Nachteile 
 
Vorteile Nachteile 

‒ Lage in der Bauzone 
‒ Lage mitten im Dorf 
‒ Gute Einordnung durch unterirdische Garage 

‒ Beschränkte Platzverhältnisse 
‒ Wahrscheinlich erschwerter Untergrund durch Fels 
‒ Belastung des untergeordneten Strassennetzes 
‒ Nicht ökonomisch 
‒ Schwierige Umsetzung 
‒ Historische Stadtmauer betroffen (Ortsbild und 

Denkmalpflege) 
‒ Brunnen als wichtiger Freiraum betroffen 

Folgeplanung / Abklärungsbedarf 

‒ Es ist ein geologisches Gutachten einzuholen da im Erdreich mit Fels zu rechnen ist.  
‒ Bauliche Realisierbarkeit ist unklar und muss abgeklärt werden. 

Fazit 
Die Machbarkeit des Standorts für ein Parkhaus wurde vor einigen Jahren vom Architek-
turbüro L3P abgeklärt. Das Ergebnis der Studie zeigt, dass ein Parkhaus an dieser Lage 
nicht möglich ist. Die zentrale Lage wäre sehr attraktiv, insbesondere für Bewohnerpark-
plätze. Ein mögliches Parkhaus an dieser Lage bietet aber nicht den nötigen Platz um den 
ganzen Bedarf abzudecken und ist auch nicht ökonomisch realisierbar. Zudem ist die 
Realisierung mit dem bestehenden Gebäude, der historischen Stadtmauer und Brunnen 
sowie der beschränkten Zugänglichkeit nahezu unmöglich.  
 
Der Standort Garten Dubs ist nicht geeignet. 
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Kellergewölbe 

Beschrieb 
Der Standort liegt direkt an der Wehntalerstrasse am Siedlungsrand. Auf dem Grund-
stück Kat.-Nr. 6 befindet sich heute ein zweigeteiltes, ungenutztes Kellergewölbe. Da der 
Zustand des Kellers eher schlecht ist, wird wohl ein Neubau nötig. Dabei ist der Platz 
beschränkt. Dennoch bietet die Lage nahe am Städtchen, direkt angrenzend an ein priva-
tes Wohnhaus mit Tiefgarage und an der Hauptstrasse eine berechtigte Attraktivität.  
 

  
Kellergewölbe direkt an der Wehntalerstrasse Kellergewölbe mit angrenzenden Bauten oberhalb 

 
Luftbild mit möglicher Lage sowie Zufahrt (rot) 
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Steckbrief/Fakten 

‒ Standort liegt in der Bauzone 
‒ Im Eigentum einer Privatperson 
‒ Tendenziell nur für Bewohner geeignet 

Vor- und Nachteile 
 
Vorteile Nachteile 

‒ Lage in der Bauzone 
‒ Erschliessung direkt ab Hauptstrasse 
‒ Distanz zum Städtchen 
‒ Die heutige Bauordnung lässt ein Projekt zu 
‒ Angrenzend zu einer bestehenden (privaten) Tiefga-

rage 
‒ Baulich gut im Tagebau möglich (kein Fels) 

‒ Privateigentum 
‒ Beschränkte Platzverhältnisse 
‒ Verkehrssicherheit Ein- und Ausfahrt sowie Zugang 

Fussgänger 

Folgeplanung / Abklärungsbedarf 

‒ Gespräche mit privaten Eigentümer. 
‒ Das Potential ist unklar und muss abgeklärt werden. 

Fazit 
Ein Ausbau des Standorts zu einem Parkhaus wäre grundsätzlich möglich. Die Lage zum 
Städtchen sowie die direkte Erschliessung ab der Hauptstrasse sind ideal.  Es müsste ab-
geklärt werden, für wieviel Parkplätze der Standort Platz bietet. Aufgrund der Grösse 
bietet sich hier eher ein privates Projekt mit den angrenzenden Bebauungen an. Dadurch 
könnten einzelne Parkplätze zum Vermieten erstellt werden. Eine Realisierung des Pro-
jektes alleine löst das Parkplatzproblem in Regensberg nicht oder nur teilweise. 
 
Der Standort Kellergewölbe ist geeignet. 
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Pünt 

Beschrieb 
Der Standort befindet sich westlich des Städtchens an der Staldernstrasse. Es handelt 
sich dabei um eine 0.88 ha grosse unbebaute Parzelle in der Bauzone. Es wurden bereits 
diverse Machbarkeitsstudien oder Projektideen erarbeitet und dem Grundeigentümer 
unterbreitet, jedoch immer aufgrund Nichtbedarf abgelehnt. Ein erster Gestaltungsplan 
(mit weiterer Fläche) ist vor Bundesgericht gescheitert. Auf dem Grundstück befindet 
sich ein kleinerer oberirdischer Parkplatz (geduldetes Provisorium). Insofern der Grund-
eigentümer keine Bebauung wünscht, könnte eine Tiefgarage erstellt werden die später 
im Zuge einer Überbauung der Parzelle erweitert werden könnte. Die Zufahrt erfolgt fast 
direkt über die Hauptstrasse oder über die bereits bestehende private Tiefgarage 
(Grundstück Kat.-Nr. 875 im Eigentum der Gemeinde). 
 

  
Situation Freifläche Pünt Best. Parkplatz Pünt 

 
Luftbild mit möglicher Lage sowie Zufahrt (rot) 
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Steckbrief/Fakten 

‒ Standort liegt in der Bauzone  
‒ Auf dem Grundstück gilt eine Gestaltungsplanpflicht 
‒ Nördlich grenzt die Parzelle an Wald, eine Waldabstandlinie existiert auf dem be-

troffenen Grundstück nicht 
‒ Im Eigentum einer Privatperson 
‒ Für Besucher, Bewohner sowie Beschäftigte geeignet 

Vor- und Nachteile 
 
Vorteile Nachteile 

‒ Erschliessung über best. Tiefgarage möglich 
‒ Kombinier- und finanzierbar mit neuer Wohnüber-

bauung 
‒ Lage in der Bauzone 
‒ Keine Belastung des untergeordneten Verkehrsnet-

zes 
‒ Distanz zum Städtchen 
‒ Für Bewohner, Beschäftigte und Besucher geeignet 

‒ Privateigentümer hat kein Interesse 
‒ Erschwerter Untergrund durch Fels (80 cm unter 

dem gewachsenem Terrain) 
‒ Einsprache freudiger Nachbar 
‒ Gestaltungsplanpflicht 

Folgeplanung / Abklärungsbedarf 

‒ Gespräche mit privaten Eigentümer führen. 
‒ Erarbeitung eines (öffentlichen) Gestaltungsplans (inkl. Bebauung und Erschliessungs-

konzept, ev. Wettbewerb). 
‒ Es ist ein geologisches Gutachten einzuholen da im Erdreich mit Fels zu rechnen ist.  

Fazit 
Ein Ausbau des Standorts zu einem Parkhaus wäre sehr gut geeignet. Das Grundstück ist 
sehr zentrumsnah und unbebaut. Zudem wird das untergeordnete Strassennetz nicht 
belastet. Erste Anfragen an den Grundeigentümer waren jedoch negativ. 
 
Der Standort Pünt ist geeignet. 
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Kinderspielplatz 

Beschrieb 
Der Standort liegt westlich des Städtchens an der Boppelserstrasse. Auf dem Grundstück 
befindet sich bereits ein Parkhaus (40 PP). Das Grundstück Kat.-Nr. 875 ist zwar im Eigen-
tum der Gemeinde, aber die Tiefgarage sowie die Parkplätze sind in privatem Eigentum. 
Auf dem Parkhaus ist ein grosszügiger, öffentlicher Spielplatz situiert. An diesem Stand-
ort könnte das bestehende Parkhaus aufgestockt werden. Dadurch müsste der Spielplatz 
weichen oder angehoben werden. Die Zufahrt erfolgt direkt ab der Hauptstrasse. 
 

  
Spielplatz mit angrenzenden Bauten Einfahrt best. Tiefgarage 

 
Luftbild mit möglicher Lage sowie Zufahrt (rot) 

  



Gemeinde Regensberg, Parkhaus Regensberg, Erläuterungsbericht 
 

31/40 

Steckbrief/Fakten 

‒ Standort liegt in der Bauzone 
‒ Tiefgarage bereits bestehend  
‒ Keine besondere Schutzzone in der Nähe 
‒ Im Eigentum der Gemeinde, Baurecht an private abgegeben 
‒ Für Besucher, Bewohner sowie Beschäftigte geeignet 

Vor- und Nachteile 
 
Vorteile Nachteile 

‒ Grundstück im Eigentum der Gemeinde  
‒ Baulich einfach und kostengünstig zu realisieren 
‒ Erschliessung über best. Tiefgarage oder ab Haupt-

strasse möglich 
‒ Lage in der Bauzone 
‒ Distanz zum Städtchen 
‒ Für Bewohner und Besucher/Beschäftigte geeignet 

‒ Einsprache freudiger Nachbar 
‒ Wertvoller öffentlicher Freiraum und Treffpunkt 

geht verloren respektive muss verlagert werden 
‒ Gute Einordnung in das Ortsbild oberirdisch und 

mitten im Dorf ist schwierig  
‒ Baute im Baurecht an div. Private abgegeben 

Folgeplanung / Abklärungsbedarf 

‒ Gespräche mit Nachbarn und Privaten im Baurecht führen. 
‒ Optimale Einordnung muss architektonisch / gestalterisch geklärt werden. 
‒ Konzept Neuanordnung bestehender Kinderspielplatz. 

Fazit 
Ein Ausbau des bestehenden Parkhauses wäre baulich sehr gut möglich und kostengüns-
tig realisierbar. Das Grundstück ist sehr zentral und im Eigentum der Gemeinde. Die Er-
schliessung ist direkt ab der Hauptstrasse möglich. Ortsbaulich ist die Situation schwie-
rig, da der Standort mitten im Dorf direkt süd- und westlich von bestehenden Wohnhäu-
sern liegt. Die Aufstockung des bestehenden Parkhauses wäre ein grosser Eingriff in die 
Umgebung. Es müsste in der Umgebung ein Ersatz für den Spielpatz geschaffen werden. 
Für die direkt angrenzenden Nachbarn wäre dies eine grosse Benachteiligung bezüglich 
Besonnung etc.. Des Weiteren würde man dadurch einen wertvollen Aussenraum in der 
Gemeinde verlieren oder müsste einen Ersatz schaffen. 
 
Der Standort Kinderspielplatz ist bedingt geeignet. Aus sozioökonomischen Gründen 
würde aus Sicht der Gemeinde an dieser Stelle eher eine neue Wohnüberbauung als ein 
grösseres Parkhaus realisiert.  
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Erweiterung TG Gemeinde 

Beschrieb 
Der Standort befindet sich beim Werkgebäude an der Wehntalerstrasse zum Eingang 
Parkplatz Schneggi. Hier besteht bereits eine Tiefgarage (22 PP) im Eigentum der Ge-
meinde, welche in den Fels gebaut wurde. Hier könnte die bestehende Tiefgarage auf 
den privaten Grundstücke Kat.-Nrn. 878 und 837 erweitert oder aufgestockt werden. Die 
bestehende Zufahrt würde - wenn möglich - beibehalten. Für diesen Ausbau existiert bis 
anhin keine Machbarkeitsstudie.  
 

  
Einfahrt bestehendes Parkhaus Situation bestehendes Parkhaus 

 
Luftbild mit möglicher Lage sowie Zufahrt (rot) 
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Steckbrief/Fakten 

‒ Standort liegt in der Bauzone 
‒ Tiefgarage bereits bestehend  
‒ Tiefgarage im Eigentum der Gemeinde, Erweiterung auf Grundstück von Privaten 
‒ Für Besucher, Bewohner sowie Beschäftigte geeignet 

Vor- und Nachteile 
 
Vorteile Nachteile 

‒ Erschliessung über best. Tiefgarage möglich 
‒ Lage in der Bauzone 
‒ Keine Belastung des untergeordneten Verkehrsnet-

zes 
‒ Distanz zum Städtchen 
‒ Für Bewohner und Besucher/Beschäftigte geeignet 

‒ Bei Erweiterung: 100% in Fels gebaut und somit 
extrem hohe Baukosten 

‒ Bei Aufstockung: Einordnung und Ortsbildschutz 
‒ Beschränkte Platzmöglichkeiten 
‒ Je nach Ausbau nicht ökonomisch 

Folgeplanung / Abklärungsbedarf 

‒ Machbarkeit Erweiterung oder Aufstockung (Bebauung, Zufahrt, Ortsbild etc.) 
‒ Gespräche mit privaten Eigentümer führen. 

Fazit 
Ein Ausbau des Standorts zu einem Parkhaus wäre geeignet, jedoch mit hohen Kosten 
verbunden. Die Machbarkeit beider Varianten muss vorab geprüft werden. Zudem sind 
die Platzverhältnisse beschränkt und es ist nicht klar für wieviel neue Parkplätze geschaf-
fen werden können. 
 
Der Standort Erweiterung TG-Gemeinde ist bedingt geeignet. 
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3 Ergebnisse 

Geeignet 
Folgende Standorte sind aufgrund der Analyse und Abwägungen geeignet: 

‒ Parkplatz Schneggi  
‒ Pünt 
‒ Kellergewölbe (als Ergänzung zu weiteren Massnahmen) 
 
Die Beurteilung der Standortevaluation hat ergeben, dass sich in Anbetracht der ver-
schiedenen Kriterien drei Standorte für den Bau einer neuen Parkierungsanlage am bes-
ten eignen. Die Hauptkriterien an Grösse (abgesehen Kellergewölbe), Distanz zum Städt-
chen, Einordnung und planungsrechtliche Umstände (Lage in der Bauzone) werden bei 
den empfohlenen Standorten erfüllt. Zudem ist ein entsprechendes Projekt nach heuti-
gem Wissensstand baulich möglich sowie auch ökonomisch realisierbar. Jeder dieser 
Standorte benötigt jedoch noch weitere Abklärungen. Im Anschluss kann eine Interes-
sensabwägung von den Standorten erstellt und ein fundierter Entscheid gefällt werden. 

Bedingt geeignet 
Folgende Standorte sind aufgrund der Analyse und Abwägungen nur bedingt geeignet: 

‒ Alte Landstrasse/Haldenweg 
‒ Wiese vor Hirzelheim 
‒ Kanonenhüsli (nur für Bewohner) 
‒ Erweiterung TG-Gemeinde 
 
Die Standorte, welche nur bedingt geeignet sind, erfüllen diverse Anforderungen, enthal-
ten jedoch einzelne schwerwiegende Hindernisse. Möchte man diese Standorte ernst-
haft weiterverfolgen, müssen vorgängig einige Abklärungen tätigen, um die Realisierbar-
keit frühzeitig klären zu können. So ist zum Beispiel die Finanzierbarkeit bei einem unter-
irdischen Parkhaus im Fels ein Killerkriterium. Es muss erstmals ein geologisches Gutach-
ten sowie eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Weiter sind in Landwirtschafts- so-
wie Freihaltezone nur landwirtschaftliche Bauten zulässig. Es muss beim Amt für Raum-
entwicklung abgeklärt werden, ob dennoch eine Tiefgarage im Untergrund zulässig ist.  

Nicht geeignet 
Folgende Standorte sind aufgrund der Analyse und Abwägungen nicht geeignet: 

‒ Fussballplatz Stiftung 
‒ Turnplatz Primarschulhaus 
‒ Kinderspielplatz 
‒ Loohof/Hüngeler 
‒ Garten Dubs 
 
Diese Standorte werden nicht zur Weiterbearbeitung empfohlen. Sie können den Anfor-
derungen mehrheitlich nicht genügen. Die untersuchten Standorte befinden sich nicht in 
der Bauzone oder ihre Lage ist so gelegen, dass eine Realisierung negative Einflüsse 
(Mehrverkehr im untergeordneten Strassennetz, zu hohe Kosten, historische Bausub-
stanz, keine genügende Einordnung etc.) auf das Städtchen hat. Aus diesem Grund kön-
nen diese Standorte bei der weiteren Bearbeitung ausser Acht gelassen werden.  



Gemeinde Regensberg, Parkhaus Regensberg, Erläuterungsbericht 
 

35/40 

4 Weiteres Vorgehen 

4.1 Parkplatz Schneggi 

Für die Erweiterung des Standortes Parkplatz Schneggi wurde bereits eine Machbarkeits-
studie erarbeitet. Ein neues Parkhaus könnte Platz für 118 Parkplätze schaffen, was ei-
nem Zugewinn von 67 Parkplätzen entspricht. Ein entsprechendes Parkhaus könnte, wie 
in der Machbarkeitsstudie ausgearbeitet, ohne Gestaltungsplan respektive unter Einhal-
tung der bestehenden Bauordnung der Gemeinde realisiert werden. Zur Klärung des 
Waldabstandes müsste eine Ersatzrodung sowie eine Revision der Waldabstandslinie 
durchgeführt werden. Gemäss Studie belaufen sich die Baukosten (+/- 20%) auf CHF 
2‘500‘000.-. 
 
Nördlich des Standortes befindet sich Waldgebiet, welches nicht von naturkundlicher 
Bedeutung ist sowie nicht als Nutzwald oder zur Erholung verwendet wird. Erste Gesprä-
che mit dem Kreisförster haben ergeben, dass die nötige Unterschreitung des Waldab-
standes nicht möglich ist. Aus diesem Grund ist die Planung einer Ersatzrodung des Wal-
des ein möglicher Ansatz, das Problem zu lösen. Bei einer Beibehaltung des Waldes (der 
in den 60er Jahre als Ausgleichsfläche zum Flughafen Zürich erstellt wurde) müsste die 
Zugänglichkeit und Pflege des Waldes entsprechend koordiniert werden.  
 
Wir empfehlen der Gemeinde, eine Rodung mit gleichwertiger, flächengleicher Neuauf-
forstung gemäss Waldgesetzt durchzuführen. Gemäss Aussage des lokalen Försters eig-
net sich hierfür der Standort westlich Chölägerten (Kat.-Nr. 724, Land ehemals Stiftung 
Günthardt Maag). In einem nächsten Schritt müsste eine Vorbesprechung bzw. die Be-
willigungsfähigkeit mit dem Kreisförster besprochen werden. Da das Gemeindegebiet in 
einem Gebiet im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) liegt, sind 
auch Gespräche mit dem Jagd- und Landbewirtschafter sowie dem Amt für Landschaft 
und Natur (ALN) zu tätigen. 
 

Nächste Schritte 

1. Bewilligungsfähigkeit der Ersatzrodung mit Kreisförster besprechen 
2. Koordination mit Jagd und Landbewirtschafter und Amt für Landschaft und Natur 

(BLN-Gebiet) 
3. Ausarbeitung Ersatzrodung und Teilrevision Waldabstandslinien 
4. Ausarbeitung Vorprojekt für Kreditbeschluss 
5. Baueingabe Parkhaus 

4.2 Pünt 

Das Grundstück des Standortes Pünt ist in privatem Besitzt. Daher ist in einem ersten 
Schritt mit Nachdruck nochmals das Gespräch mit dem Grundeigentümer zu suchen. Da 
der Eigentümer den Verkauf des Grundstückes sowie eine Überbauung oder teilweise 
Überbauung im Baurecht bereits abgelehnt hat, muss eine anderweitige, gemeinsame 
Lösung angestrebt werden. Um hier eine mögliche Überbauung mit öffentlicher Tiefga-
rage voranzutreiben, könnte die Gemeinde in oder ohne Grundeigentümer einen öffent-
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lichen Gestaltungsplan erstellen. Dafür ist die Zustimmung des Grundeigentümers nicht 
zwingend erforderlich, eine gemeinsame Erarbeitung wird jedoch empfohlen. 

Nächste Schritte 

1. Gespräche mit dem Grundeigentümer führen, politischer Wille und öffentliches Inte-
resse zum Ausdruck bringen 

2. Bebauung- und Erschliessungskonzept, evtl. Wettbewerb oder Workshopverfahren 
(wenn möglich gemeinsam mit Grundeigentümer)  

3. Erarbeitung eines öffentlichen Gestaltungsplans (wird von GV Festgesetzt) 

4.3 Kellergewölbe 

Der Standort Kellergewölbe ist verhältnismässig klein und reicht alleine nicht aus, den 
Bedarf an Autoabstellplätzen abzudecken. Hier ist es angezeigt, mit dem Grundeigentü-
mer der südlich angrenzenden Mehrfamilienhäuser ein Projekt zu erstellen. Es besteht 
hier voraussichtlich die Möglichkeit, die bestehende Tiefgarage des Mehrfamilienhauses 
auf das Grundstück des Kellergewölbes zu erweitern. Damit könnte die Gemeinde auf 
dem Niveau der Wehntalerstrasse Parkplätze erstellen und eine Etage höher der Private. 
So könnte bei den engen Platzverhältnissen eine Rampe oder ein Lift eingespart werden. 
Um das Bedürfnis und die Möglichkeit zu prüfen, ist das Gespräch mit den jeweiligen 
Grundeigentümern zu suchen. Ein entsprechendes Parkhaus wäre nach den Vorschriften 
der gültigen Bauordnung zonenkonform, daher ist kein Gestaltungsplan nötig. 

Nächste Schritte 

1. Gespräche mit dem Grundeigentümer führen 
2. Machbarkeitsstudie erstellen (evtl. auf Initiative und Kosten der Gemeinde) 
3. Diskussion/Verhandlung Kauf des Grundstückes oder im Baurecht, Erstellungskosten, 

Kostenteiler, Betriebskonzept etc. 
4. Baueingabe 

4.4 Bedingt geeignete Standorte 

Zur möglichst raschen Prüfung der Machbarkeit der bedingt geeigneten Standorte sind 
folgende Abklärungen zu tätigen: 

‒ Hirzelheim und Alte Landstrasse/Haldenweg: Geologisches Gutachten  
‒ Kanonenhüsli: Zonenkonformität und Einordnung oberirdischer Parkplatz  
‒ Kinderspielplatz: Gespräche Nachbarn 
‒ Erweiterung TG-Gemeinde: Gespräche Grundeigentümer, Machbarkeit Aufstockung 

4.5 Alternativen 

Neben der Bereitstellung zusätzlicher Parkplätze, sollte auch untersucht werden, ob der 
Bedarf an Autoabstellplätzen durch geeignete Massnahmen gesenkt oder verlagert wer-
den könnte. Folgende Massnahmen könnten eine Alternative darstellen, die den Ziel- 
und Quellverkehr in Regensberg reduzieren. Die Massnahmen könnten jedoch auch zu-
sätzlich zu einer zusätzlichen Parkierungsanlage sinnvoll sein:  
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Förderung Veloverkehr 
Durch die Förderung des Veloverkehrs könnte der Ziel- und Quellverkehr gemindert 
werden. So könnten Elektrovelos für Bewohner die Abhängigkeit eines Autos entschär-
fen und Besucher/Touristen könnten beispielsweise mit einem Elektro-Leihvelo von 
Dielsdorf (gute S-Bahn Anbindung) aus das Städtchen besuchen. Dafür müsste im Dorf 
sowie an geeigneten Anschlussknoten die entsprechende Infrastruktur erstellt werden. 

Förderung öffentlicher Verkehr 
Damit der Ziel- und Quellverkehr gemindert werden kann und allenfalls weniger Park-
plätze benötigt werden, ist die Förderung des öffentlichen Verkehrs zu prüfen. Neben 
der Verbesserung der Verbindungen des normalen Linienbetriebs eines Busses könnten 
auch ein «Rufbus» oder in ein paar Jahren ein selbstfahrender Bus etc. Abhilfe schaffen.  
 
Bei einer starken Verbesserung des öffentlichen Verkehrs (z.B. Betrieb mit Shuttlebus) 
wäre auch eine Kombination mit einem externen Parkhaus (z.B. in Dielsdorf) denkbar.  

Optimierung Parkplatznutzung 
Bestehende oder auch neue Parkplätze könnten unter Umstände doppelt genutzt wer-
den. Eine Doppelnutzung eines Parkplatzes könnte der Bedarf an zusätzliche Parkplätze 
für Bewohner und Beschäftigte stark reduzieren. Die Doppelnutzung von Parkplätzen 
kann in der Bauordnung näher definiert werden. 

Mobilitätskonzept 
Diese Massnahmen werden das Parkplatzproblem in Regensberg wohl nicht alleine be-
heben können. Das Zusammenspiel von mehreren Massnahmen mit verschiedenen Wir-
kungen wird dabei eher Zielführend sein. Aus diesem Grund empfiehlt sich, die jetzige 
und zukünftige Problematik im Gesamtkontext zu Untersuchen und dann eine geeignete 
Strategie zu entwickeln. 
 
Dafür eignet sich ein Mobilitätskonzept oder eine Verkehrsstrategie die das ganze Spekt-
rum des Verkehrs abdeckt und Zukunftsorientiert ist.  
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